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in den verschiedenen Bereichen“ des Staats-, Verwaltungs-, 
Straf-, Ordnungswidrigkeits- oder Zivilrechts normierten all
gemeinen Verhaltensanforderungen grundsätzlich für die ge
samte Rechtsordnung (gelten)“.11 In Übereinstimmung damit 
stellt Posch fest, daß die Pflichten aus den §§ 323 bis 325 ZGB 
„eine grundsätzliche, jedoch keine geschlossene Regelung der 
allgemeinen rechtlichen Verhaltensanforderungen im gesell
schaftlichen Zusammenleben“ sind. Er hebt hervor, daß sie 
„in anderen Bereichen des Rechtssystems weitgehend konkre
tisiert bzw. ergänzt (werden) und mit den in diesen Bereichen 
normierten allgemeinen Verhaltensanforderungen eine Einheit 
(bilden) “.12

Diese Ausgangspositionen sind wichtig, um das Untersu
chungsfeld bei Analysen zur Wirksamkeit der im 5. Teil des 
ZGB geregelten Pflichten zur Schadensverhütung abzustecken. 
Wenn diese Pflichten rechtszweigübergreifend ausgestaltet 
sind, kann ihre Umsetzung nicht nur in zivilrechtlich geregel
ten gesellschaftlichen Beziehungen untersucht werden. Folg
lich müssen Analysen insbesondere dort ansetzen, wo 
schwerpunktmäßig schadensverhütende Arbeit geleistet 
werden muß. Dabei ist mit anderen Forschungen zur Vorbeu
gung von Rechtsverletzungen zu kooperieren.

Während sich andere rechtliche Bestimmungen mit scha
densvorbeugender Zielrichtung (z. B. § 252 Abs. 1 AGB, der- 
Betriebe zur Festlegung von Maßnahmen verpflichtet, um 
Schäden am sozialistischen Eigentum, zu vermeiden, oder §5 
Abs. 1 OWVO, wo die Pflicht zur Unterstützung der Volks
polizei bei der Abwehr einer unmittelbaren Gefahr fixiert 
ist) stets auf bestimmte Regelungsbereiche beziehen, wenden 
sich die §§ 323 ff. ZGB an Bürger und Betriebe nicht nur als 
Teilnehmer am Zivilrechtsverkehr, sondern als Teilnehmer 
am gesellschaftlichen Leben überhaupt. Damit werden diese 
Normadressaten in ihrer allgemeinsten Eigenschaft als 
Gestalter der gesellschaftlichen Beziehungen angesprochen. 
Insofern sind die in §§ 323 bis 325 ZGB fixierten Rechtspflich
ten lex generalis für sämtliche Pflichten mit schadensvorbeu
gendem Ziel.

So grundlegend wie die Schadensverhütungspflicht für 
Bürger und Betriebe ausgestaltet ist, so grundlegend ist auch 
das Anliegen dieser Rechtsnormen. Das Hauptziel — im Gesetz 
formuliert — ist die Erziehung aller Bürger zur Achtung des 
Lebens, der Gesundheit und des Eigentums. Dabei geht es 
darum, „diese Pflichten bewußt zu machen, ihr Wirken auf 
das Verhalten zu erhöhen, damit sie verantwortungsvoll 
befolgt und Schäden vermieden werden“.* * 13

Es besteht kein Zweifel, daß bei unseren Bürgern die 
Moral- und Rechtspflicht zur Verhütung von Schäden und zur 
Abwehr von Gefahren in hohem Maße ein verinnerlichter 
Wert ist, der ihr Verhalten bestimmt. Jedoch wäre es zu 
einfach, allein daraus zu schließen, daß die erzieherische 
Arbeit zur Schadensvorbeugung voll ausgeschöpft wäre und 
die Rechtsnormen der §§ 323 bis 325 ZGB eine hohe Wirk
samkeit aufwiesen.

Eine ständige Aufgabe bleibt es — und darin liegt m. E. 
ein Problem der Wirksamkeit dieser Rechtsnormen —, jeweils 
neu und schöpferisch zu bestimmen, worin der Inhalt der 
Pflicht zur Schadensvorbeugung besteht. Hier obliegt insbe
sondere den Betrieben eine hohe Verantwortung. Verschie
dentlich wird diese Pflicht etwas einseitig betrachtet, bei
spielsweise nur darin gesehen, daß Kontrollen bei Verlassen 
des Werkgeländes durchzuführen oder Feuerlöscher stets 
einsatzbereit zu halten sind. Zweifellos gehört dies mit dazu, 
charakterisiert aber noch nicht den Inhalt dieser Pflicht.' 
G. B l e y / D .  K l i m e s c h  wiesen darauf hin, daß teilweise 
nicht nur Bürger, sondern auch staatliche Leiter der Auffas
sung sind, daß Fragen der Schadensverhütung und -Wieder
gutmachung für sie ohne Bedeutung seien, weil Versiche
rungsschutz bestehe.14 Mitunter ist unklar, was als Schaden 
zu erfassen ist.15 * * Eine Konsequenz dessen sind Unklarheiten 
über den Inhalt der Schadensverhütungspflicht.

Es ist hier ohne weitere Untersuchungen nicht möglich, 
den Inhalt der allgemeinen Schadens verhütungspflicht im 
einzelnen in allen seinen Elementen darzustellen. Er ist ohne
hin für Bürger und für Betriebe unterschiedlich zu konkreti
sieren. Vorerst läßt sich nur sagen, daß zum Inhalt der 
Schadensverhütungspflicht der Betriebe insbesondere ge
hören :
— die Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin,
— die Gewährleistung des Gesundheits-, Arbeits- und Brand

schutzes,
— Üie Verkehrssicherheit,
— die Einhaltung der Standards und anderer technischer

Normen.
Jedoch findet bisher hinsichtlich der Betriebe ein Aspekt 

kaum Beachtung, der im Zusammenhang mit der gesellschaft

lichen Entwicklung steht: nämlich, daß die in der neuen 
Etappe der Verwirklichung der ökonomischen Strategie sich 
vollziehenden qualitativen Veränderungen des Produktions
prozesses — Stichwort: umfassende Anwendung der Schlüssel
technologien — die Betriebe zwingen, das Verhältnis von 
Ökonomie und Sicherheit neu zu durchdenken, zu planen und 
zu realisieren. Angesichts des geplanten Einsatzes von 76 000 
bis 80 000 Industrierobotern, 85 000 bis 90 000 CAD/CAM-Ar- 
beitsstationen und 160 000 bis 170 000 Büro- und Personalcom
putern1® muß beachtet werden, daß die Anforderungen an die 
Sicherheit immer größer werden, aber auch die Möglichkeiten 
für ihre Gewährleistung wachsen. Das sozialistische Recht hat 
hier eine wichtige Einflußsphäre, wenn es zielgerichtet auf die 
Vermeidung jeder unnötigen Gefahr hinwirkt und dazu bei
trägt, Gefahrenbereiche mit denjenigen spezifischen Mitteln 
und Methoden zurückzudrängen, die aus dem Fortschritt von 
Wissenschaft und Technik selbst her Vorgehen.1'?

Es muß deshalb ein wesentlicher Bestandteil der Scha
densverhütungspflicht sein, allgemeine Sorgfalt bei der Ein
führung neuer Technik walten zu lassen, Vorsorge für den 
Fall zu treffen, daß Unbekannte Wirkungen eintreten, und 
Vorkehrungen zu ergreifen, um plötzlich auftretende Gefahren 
im Moment der Entdeckung abwehren zu können. Aktives 
Handeln zur Schadensverhütung gemäß §§ 323 ff. ZGB beginnt 
für den Betrieb gleichzeitig mit der Projektierung oder bei 
der Auswahl des sichersten Verfahrens bei der Einführung 
neuer Technik.18

Nur in diese Richtung kann m. E. die inhaltliche Erschlie
ßung der allgemeinen Verhaltensanforderüngen für Betriebe 
gehen. Das bekräftigt auch der Trend aus Analysen des 
Brandgeschehens in den letzten Jahren, daß im Zusammen
hang mit der zunehmenden Wertkonzentration Brände 
gleichen Ausmaßes zu weit höheren Schäden führen als in 
früheren Jahren.19

Die Rechtspflicht zur Schadensverhütung muß für den 
Adressaten, also für den Betrieb, erfüllbar sein. Die hier an
geschnittenen Probleme des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts sind jedoch eng mit der generellen gesellschaft
lichen Entwicklung verzahnt — nicht nur mit der betriebe 
liehen Entwicklung. Das kann aber kein Argument dafür sein, 
die Betriebe aus ihrer Verantwortung zu entlassen, Initiativen 
zum Schutz des sozialistischen Eigentums und zur Sicherheit 
der Werktätigen zu ergreifen. Wie diese Pflichten für den 
Betrieb überschaubar gestaltet werden können, darüber muß 
weiter nachgedacht werden.
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Die Stimulierung wissenschaftlich-technischer Leistungen ist ein wesentlicher 
Aspekt der Leitung und Planung wissenschaftlich-technischen Fortschritts. Das 
muß notwendig auch zu Konsequenzen für die Gestaltung des sozialistischen 
Rechts führen, zumal die Stimulierung menschlicher Handlungen eine Wirkungs
richtung des Rechts ist. Indem sich auch die Rechtstheorie diesen Problemen 
zuwendet, kommt sie den Anforderungen an die Gesellschaftswissenschaften 
nach, ihren Beitrag zur Erhöhung der ökonomischen und sozialen Wirksamkeit 
des wissenschaftlidt-technischen Fortschritts und zur Aktivierung von Schöpfer
tum zu leisten.

Es gehört zum Profil dieser Schrift, daß versucht wurde, von den rechts
theoretischen Grundlagen her Anknüpfungspunkte zu zweigrechtstheoretischen, 
rechtssoziologischen und -psychologischen Aspekten dieser Problematik darzu
legen. Diese unterschiedlichen Aspekte, vertreten auch durch Autoren aus ver
schiedenen Fachdisziplinen (Rechtstheorie, Rechtszweigwissenschaften, Ökono
mie, Psychologie), haben teilweise auch zu unterschiedlichen Akzenten in der 
Bewertung einzelner Sachverhalte geführt.

Nach Abhandlung der grundlegenden Zusammenhänge Im ersten Abschnitt 
erfolgt eine Auffächerung der Thematik auf drei Spezialgebiete: die Stimulie

rung in Wirtschaftsorganisationen und in Wirtschaft.«einheiten (als kollektive 
Rechtssubjekte) sowie die der individuellen Rechtssubjekte. Dieser Spezifizie
rung folgt die erneute Zusammenführung der Problematik unter zwei Aspekten: 
der Rechte-Pflichten-Gestaltung und der Gesetzlichkeit.


